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RS OGH 1980/11/4 4Ob137/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.11.1980

Norm

ABGB §914 IIIb

ABGB §914 IIId

ABGB §1158 I

Rechtssatz

Bildet die Anstellung der Hauseigentümerin als Verkäuferin im Geschäft des Mieters nach der Absicht der Parteien eine

wesentliche Voraussetzung und damit die Geschäftsgrundlage des Bestandvertrages, so gilt die expressis verbis sich

nur auf das Mietverhältnis beziehende Unkündbarkeit des Vertrages auch für den Arbeitsvertrag.
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